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GEW Informationen  

Urlaubsanspruch bei befristeter Beschäftigung 
 

GEW-Personalräte haben erfolgreich 

verhandelt  

 

Lehrkräfte im Beamtenverhältnis haben, wie 
alle Beamte, 30 Tage Jahreserholungsurlaub. 
Für sie gilt allerdings: Der Urlaub ist mit den 
Schulferien abgegolten. 

Für Tarifbeschäftigte gilt § 26 TV-L in Ver-
bindung mit § 44 Nr. 3: 

Beschäftigte bis zur Vollendung des 30. Le-
bensjahrs haben Anspruch auf 26 Tage Ur-
laub, bis zur Vollendung des 40. Lebensjah-
res 29 Tage und nach dem vollendeten 40. 
Lebensjahr 30 Tage. Der Urlaub ist während 
der Schulferien zu nehmen. Für eine Inan-
spruchnahme der Lehrkräfte während der den 
Urlaub in den Schulferien übersteigenden 
Zeit gelten die Bestimmungen für die ent-
sprechenden Beamten.  

Das heißt: Unbefristet beschäftigte Lehrkräfte 
im Arbeitnehmerverhältnis werden genau 
gleich behandelt wie die vergleichbaren Be-
amten. So weit so gut. 

Was aber , wenn die Lehrkraft nur einen be-
fristeten KV-Vertrag bekommt? Zum Stichtag 
11. Februar 2009 waren dies immerhin 3293 
Personen, was 3% aller Lehrkräfte entspricht. 
Der frühest mögliche Beginn eines KV-
Vertrages ist regelmäßig der erste Schultag 
nach den Sommerferien. Das Ende der Ver-
träge ist überwiegend der letzte Tag vor den 
Sommerferien. Diese Lehrkräfte haben re-
gelmäßig weniger Ferien, als die vergleichba-
ren Vollbeschäftigten. 

 

 

 

 

Die GEW-Angestellten-Vertreterinnen in den 
Hauptpersonalräten haben sich dafür stark 
gemacht, diesen Personen den ihnen zuste-
henden Urlaubsanspruch auch zukommen zu 
lassen. 

In seinem Schreiben vom 8. Juli 2009 an die 
Regierungspräsidien hat nun das KM verfügt: 

 

„Danach sollen vorrangig solche Verträge zur 
Krankheitsvertretung abgeschlossen werden, die 
mindestens einen (längeren) Ferienabschnitt bein-
halten, so dass der zustehende Urlaubsanspruch 
bereits durch die freien Tage in den Ferien abgegol-
ten ist.  

Es ist nicht im Interesse des Kultusministeriums, 
dass die Regierungspräsidien derart kurze Vertre-
tungsverträge schließen, die jegliche Ferienabschnit-
te ausschließen.  

Das Kultusministerium geht aufgrund des relativ 
hohen Verwaltungsaufwands für die Ermittlung 
des individuell verbleibenden Urlaubsanspruchs 
davon aus, dass es auch im Interesse der Regie-
rungspräsidien liegt, Kurzfristverträge wenn mög-
lich zu vermeiden.“ 

Leider konnte sich das KM nicht dazu durch-
ringen, eine wirklich faire Lösung, also die 
korrekte Berechnung und notfalls Bezahlung 
des zustehenden Urlaubsanspruchs zu verfü-
gen. 
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„Je nach Lage und Dauer des befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisses innerhalb eines Schuljahres 
kann die Anzahl der (beweglichen) Ferientage den 
individuellen Urlaubsanspruch in Ausnahmefällen 
jedoch unterschreiten.   

In diesen Fällen sollen die noch nicht realisierten 
Urlaubstage finanziell abgegolten werden“ 

 

Da wir nicht davon ausgehen, dass die Regie-
rungspräsidien von sich aus die Prüfung vor-
nehmen werden, ob innerhalb eines KV-
Vertrages genügend Ferientage lagen, um den 
tariflich zustehenden Urlaubsanspruch ge-
währen zu können, empfehlen wir allen KV-
Lehrkräften im Arbeitnehmerverhältnis Ur-
laubsansprüche geltend zu machen. Für die 
Geltendmachung von Ansprüchen gilt § 37 
TV-L, d.h. Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb 
einer Frist von 6 Monaten schriftlich geltend 
gemacht werden. Bei der Berechnung des 
Anspruchs ist die GEW den GEW-
Mitgliedern gerne behilflich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: 

Eine über 40jährige Lehrerin wird am 
11.1.2010 als KV eingestellt. Ihr Vertrag läuft 
bis zum letzen Schultag, also bis 28. Juli 
2010. Der Urlaubsanspruch in diesen 7 Mo-
naten wäre 7/12 von 30 Tagen, also 17,5 Tage 
(gerundet). Im diesem Zeitraum liegen aber 
(ohne bewegliche Ferientage) nur 13 schul-
freie Tage. Folglich stünde ihr noch die Be-
zahlung von 4 Tagen zu. 

 

 

 

 

 GEW-Mitglieder können sich mit ihren Fragen an die Geschäftsstellen der GEW wenden:  

 

GEW-Bezirksgeschäftsstellen 

 
Nordwürttemberg 
Silcherstr.7 
70176 Stuttgart 
� (0711) 21030-44  
Fax: (0711) 21030-45 
bezirk.nw@gew-bw.de  
 

Südwürttemberg 
Frauenstr. 28 
89073 Ulm 
� (0731) 9213723  
Fax: (0731) 92137 24 
bezirk.sw@gew-bw.de  
 

Nordbaden 
Ettlinger Str. 3a 
76137 Karlsruhe 
�(0721) 32625  
Fax: (0721) 359378 
bezirk.nb@gew-bw.de  
 

Südbaden 
Wölflinstr. 11 
79104 Freiburg 
�(0761) 33447  
Fax: (0761) 26154 
bezirk.sb@gew-bw.de  

 


